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Liegenschaften 

22.03.2023 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 28.03.2023 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Satzung zur Unterstützung der Sanierung des Haushaltes der Stadt 
Bergisch Gladbach und zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
Haushaltswirtschaft 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Vorlage als Anlage beigefügte Satzung zur Unterstützung der Sanierung des 
Haushaltes der Stadt Bergisch Gladbach und zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
Haushaltswirtschaft (Haushaltssanierungs- und Nachhaltigkeitssatzung) wird beschlossen. 
Die Satzung tritt am 01.04.2023 in Kraft. 
 
 
 



   

 

Kurzzusammenfassung: 
 
Kurzbegründung: 
 
Ergänzend zum Haushaltsbegleitbeschluss aus dem Jahr 2022 wird zur Unterstützung der 
nachhaltigen Sanierung und Ausrichtung des Haushaltes der Stadt Bergisch Gladbach der 
Beschluss der Satzung vorgeschlagen. 
 
Risikobewertung: 
 
Die in der Satzung aufgeführten Selbstbindungen und Festlegungen bilden die Grundlage für 
eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Gemeinsam mit dem unterjährigen 
Controlling, einer belastbaren Verortung der Fach- und Ressourcenverantwortung im Sinne 
des NKF und einer guten Haushaltsdisziplin erhält Bergisch Gladbach die Möglichkeit seine 
Finanzen – und damit daraus folgende Gestaltungsmöglichkeiten – gesunden zu lassen. 
Ohne diese Satzung, die bereits viele andere Kommunen vor Jahren erlassen haben, kann 
eine sparsame, nachhaltige und verantwortungsvolle Haushaltsbewirtschaftung weder 
geplant noch konsequent und zielführend umgesetzt werden. 
 
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz: 
 

keine Klimarelevanz: 
 

positive Klimarelevanz: 
 

negative Klimarelevanz: 
 

 
x 

  

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Mehrerträge: 
 

Mehraufwendungen: 

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre 

konsumtiv:   x   

investiv:   x   

planmäßig:   x   

außerplanmäßig:      

 
 
 

Personelle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Einsparungen: 
 

Einstellungen: 
 

planmäßig  x  

außerplanmäßig:    

kurzfristig:    

mittelfristig:  x  

langfristig:  x  

 



   

 

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Mit dem Haushalt 2022 der Stadt Bergisch Gladbach hat der Rat als 
Gegensteuerungsmaßnahme zur bisherigen Entwicklung der Haushaltssituation einen 
Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Bestandteil dieses Beschlusses war unter anderem das 
Aufstellen eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes, da Gefahr bestand ansonsten 
spätestens ab dem Jahr 2026 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu 
müssen.  
Zur Unterstützung der nachhaltigen Sanierung und Ausrichtung des Haushaltes der Stadt 
Bergisch Gladbach zur dauerhaften selbstbestimmten Aufgabenwahrnehmung wird in 
Ergänzung zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept die als Anlage beigefügte Satzung 
eingebracht. Dies ergänzt und inkludiert sinnvoll den Haushaltbegleitbeschluss 2022 und 
schreibt ihn sinnstiftend fort. Im Endergebnis ist dies Ausfluss haushalterischer Vernunft und 
Verpflichtung aller Beteiligter an der nachhaltigen Gesundung der Finanzen der Stadt 
Bergisch Gladbach verantwortlich mitzuwirken.   
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